
 
 

 
 
 

 

AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG   
Gruppe Straße  
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1  
    

 

 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109  
    

 
 
Herrn 
████████ ▍
███████████▍
██████████ ▍

 

 Beilagen ▉▌███████████████  
██████████ ▌███ █ Bürgerservice: 02742/9005-9005 
Internet: www.noe.gv.at       -      www.noe.gv.at/datenschutz  

    

ST1-A-5/752-2022 1 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
  

 (0 27 42) 9005 
    

- Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum 
 LAD1-SE-1042/095-2022 ███████ ▌

██████████ ▌
███ ▍
███ ▍

16. Dezember 2022 

 
Betrifft 
Anfrage von Michael Fälbl, Bedarf nach L 2070 Entlastungsspange Schwechat-Kledering 
 

Sehr geehrter Herr Fälbl, 

 

dass  es  regelmäßig  zu  Verstößen  gegen  das  verordnete  Einfahrtsverbot  kommt,  wurde 

sowohl  dem  Straßendienst  als  auch  der  Verkehrsbehörde  mehrfach  von  Bewohnern  der 

Gärtnersiedlung mitgeteilt. Die Kont rolle der Einhaltung des Einfahrtsverbotes liegt im Wir-

kungsbereich  der  Verkehrsbehörde,  sodass  ersucht  wird,  ihr  Ansuchen  um  detaillierte 

Auskunft an die zuständige Behörde (BH Bruck an der Leitha) zu richten. 

Hinsichtlich baulicher Maßnahmen ist eine bau liche Sperre ausschließlich für den motori-

sierten  Verkehr  vorgesehen,  da  mit  Inbetriebnahme  der  L2070  die  Notwendigkeit  einer 

Durchfahrt  für  den  motorisierten  Verkehr  nicht  mehr  gegeben  ist.  Der  nicht-motorisierte 

Verkehr, wie Fußgänger und Radfahrer, soll  jedoch weiterhin wie gewohnt passieren kön-

nen. Die Umsetzung der konkreten Maßnahme liegt im Wirkungsbereich der Stadtgemein-

de Schwechat und kann beispielsweise durch Poller, Leitwände etc. realisiert werden. 

 

Hinsichtlich der Verkehrstechnischen Untersuchung ist diese als Beilage zu  diesem 

Schreiben angehängt. 
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NÖ Landesregierung 

Im Auftrag 
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